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 Wien, am 10.9.2020  
 

Senkung des Eingangssteuersatzes bei der Lohnsteuer – 

rückwirkend mit 1.1.2020! 

Rückwirkend mit 1.1.2020 wird durch das Konjunkturstärkungsgesetz 2020 
(KonStG 2020) der Eingangssteuersatz der Lohn- und Einkommensteuer von 
25 % auf 20 % gesenkt (für Einkommen zwischen 11.000 und 18.000 Euro). Die 
höchstmögliche Entlastung beträgt für das gesamte Jahr 350.- Euro.  

Diese Steuerentlastung wurde für die Monate Jänner bis August (€ 29,17 * 8 
Monate = € 233,36) im September-Gehalt berücksichtigt. Ihr findet diese 
Aufrollung auf eurem Gehaltszettel für September 2020 in der Rubrik 
„Abzüge“, Kennzahl Y3ST! 

Der Eintrag „Y3ST Lohnsteuer Rückrechnung“ bedeutet: Lohnsteuer-Bezahlung 
für Mehrdienstleistungen von vor zwei Monaten (für September sind es die 
Juli-Überstunden). Der Betrag ist in diesem Fall € 173,72.  

 
Die oben angeführte Steuerentlastung wird mit der „Lohnsteuer Rückrechnung 
für Juli“ gegen gerechnet. Somit hätte man für die Überstunden im Juli 
(€ 173,72 + € 233,36 =) € 407,08 Steuern bezahlt! 

Wurden keine Überstunden gemacht, sollte der Betrag von € 233,36 
aufscheinen. Dieser Betrag ist leider nicht gesondert ausgewiesen, sondern, 
wie bereits angeführt, wird mit der Versteuerung der Juli-Überstunden gegen 
gerechnet. 

 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen, 

Hermann GREYLINGER und euer FSG-Team 

http://www.fsg4you.at/

